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Bundesrat verfügt Einzonungsstopp für 5 Kantone 
SL ist erfreut und fordert die Kantone zur konsequenten Umsetzung des RPGs auf 
 
Der Bundesrat hat die erste Nagelprobe zur konsequenten und von der Schweizer Bevölkerung 
klar verlangten Umsetzung des Raumplanungsgesetzes bestanden. Zurecht hat er für die 5 Kan-
tone GE, LU, SZ, ZG und ZH, die noch über keine bundesrechtskonforme Mehrwertabgaberegelung 
verfügen, einen Einzonungsstopp erlassen. 
Die zweite Nagelprobe wird aber noch wichtiger sein: Nun müssen die Kantone dafür sorgen, dass 
diejenigen Gemeinden mit überdimensionierten Bauzonen Rückzonungen vornehmen. Das 
dürften einige Hundert sein. Diese müssen in den kommenden Jahren ihre Ortsplanung anpassen 
und diese Rückzonungen vornehmen. Eventuelle Entschädigungen sind in der Regel vom Kanton 
vorzufinanzieren, solange bis die Mehrwertabgabefonds auch geäufnet sind. 
 
Die SL fordert, dass die Listen der Gemeinden mit übergrossen Bauzonen publiziert werden. 
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